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bildung zuständigen zentralen staatlichen Organen anderer 
Länder, insbesondere der UdSSR und der anderen sozialisti
schen Länder, ab und führt auf deren Grundlage den Erfah
rungsaustausch mit ihnen. Er organisiert die Nutzung der 
dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen.

(3) Der Staatssekretär legt die Grundsätze für den Lehr
lingsaustausch und die Partnerschaftsbeziehungen zwischen 
Einrichtungen der Berufsbildung der DDR und der sozialisti
schen Staaten, insbesondere der UdSSR, fest und fördert sie.

(4) Der Staatssekretär bestimmt die Grundsätze für die 
Durchführung der beruflichen Qualifizierung ausländischer 
Bürger in der DDR zu Facharbeitern, Meistern und Lehr
kräften für die Berufsbildung sowie für die Auswahl dafür 
geeigneter Betriebe und Einrichtungen der Berufsbildung.

(5) Der Staatssekretär koordiniert auf der Grundlage zen
traler Festlegungen Aufgaben und Maßnahmen gegenüber 
Entwicklungsländern auf dem Gebiet der Berufsbildung — 
speziell zur Unterstützung beim Aufbau von Einrichtungen 
der Berufebildung und nationaler Berufsbildungssysteme — 
sowie die Entsendung von Spezialisten und Beratern der Be
rufsbildung.

§8

(1) Der Staatssekretär bestimmt die Aufgaben der ihm un
terstellten Einrichtungen und bestätigt deren Statuten. Er ist 
verantwortlich für die rationelle Gestaltung der Leitung und 
Organisation in seinem Verantwortungsbereich und für die 
ständige Vervollkommnung der Arbeit auf diesem Gebiet un
ter Anwendung der Erkenntnisse der Leitungswissenschaft.

(2) Der Staatssekretär äst verantwortlich für die Anleitung 
und Kontrolle der Leiter und fordert regelmäßig von ihnen 
Rechenschaft. Er äst gegenüber den Leitern und Mitarbeitern 
im Staatssekretariat sowie den Leitern der unterstellten Ein
richtungen weisungsberechtigt

(3) Der Staatssekretär ist für eine der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse entsprechende Auswahl, Entwicklung, Erzie
hung, Qualifizierung und Weiterbildung sowie den Einsatz 
der Kader des Staatssekretariats und der Leitungskader der 
dem Staatssekretariat unterstellten Einrichtungen entspre
chend den Nomenklaturen sowie für die Bildung der Kader
reserve verantwortlich. Er nimmt entsprechend der Kader
nomenklatur die Berufung und Abberufung leitender Kader 
vor. Er ist Disziplinarvorgesetzter der genannten Leiter und 
Mitarbeiter.

(4) Das beratende Organ des Staatssekretärs ist das Kolle
gium. Es unterstützt den Staatssekretär durch Beratung insbe
sondere von Grundfragen der Entwicklung der Berufsbildung. 
Aufgaben und Arbeitsweise des Kollegiums werden durch 
den Staatssekretär bestimmt

(5) Zur Koordinierung des Vorgehens der zentralen Staats
organe und der Räte der Bezirke in Grundfragen der Berufs
bildung und Berufsberatung besteht beim Staatssekretär die 
Kommission Berufsbildung. Der Kommission gehören leitende 
Mitarbeiter zentraler Staatsorgane, die vom Staatssekretär in 
Übereinstimmung mit den jeweils zuständigen Leitern beru
fen werden, sowie die Leiter der Abteilungen Berufsbildung 
und Berufsberatung der Räte der Bezirke an.

§9

(1) Dem Staatssekretär stehen zur Wahrnehmung seiner 
Verantwortung Stellvertreter zur Seite.

(2) Der Staatssekretär legt die Verantwortung seiner Stell
vertreter, die Aufgaben der Struktureinheiten, die Art und 
Weise ihres Zusammenwirkens sowie die Verantwortung ihrer 
Leiter und Mitarbeiter in der Arbeitsordnung des Staatsse
kretariate sowie in Fiunktionsplänen fest.

(3) Die Grobstruktur und der Stellenplan des Staatssekreta
riate werden vom Ministerrat bestätigt.

§10
(1) Das Staatesekretariat ist juristische Person und Haus- 

haltsorgamsation. Es hat seinen Sitz in Berlin, der Hauptstadt 
der DDR.

(2) Das Staatssekretariat wird im Rechtsverkehr durch den
Staatssekretär vertreten. Die Stellvertreter des Staatssekre
tärs und die Leiter der Struktureinheiten sind berechtigt, 
das Staatssekretariat im Rahmen ihres Aufgabenbereiches zu 
vertreten. ,

(3) Mitarbeiter des Staatssekretariats oder andere Personen 
können im Rahmen der ihnen vom Staatssekretär schriftlich 
erteilten Vollmacht das Staatssekretariait vertreten.

§11
Dieses Statut tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Bierlip, den 10. Juli 1975

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S i n d e r m a n n
Vorsitzender * 1

Statut
der Staatlichen Zentralverwaltung 

für Statistik

Beschluß des Ministerrates 

vom 24. Juli 1975

§ 1

(1) Die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (nach
stehend SZS genannt) ist das Organ des Ministerrates für die 
gesamtstaatliche Leitung von Rechnungsführung und Statistik. 
Sie verwirklicht ihre Aufgaben in Durchführung der Be
schlüsse der Partei der Arbeiterklasse auf der Grundlage der 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik, der Ge
setze und anderen Rechtsvorschriften.

(2) Die SZS erarbeitet für den Ministerrat die zur Leitung, 
Planung und Kontrolle erforderlichen Zahlenberichte und sta
tistischen Analysen. Sie leitet und koordiniert im Auftrag des 
Ministerrates Rechnungsführung und Statistik als das ein
heitlich organisierte System der Erfassung, Aufbereitung und 
Analyse zahlenmäßiger Informationen über den volkswirt
schaftlichen Reproduktionsprozeß für die Leitungs- und Pla
nungstätigkeit auf allen Ebenen. Sie ist dem Ministerrat ge
genüber für die Richtigkeit und Aktualität der vorgelegten 
und veröffentlichten statistischen Angaben und Analysen ver
antwortlich.. Die SZS gewährleistet gemeinsam mit der Staat
lichen Plankommission die Einheit von statistischen Kenn
ziffern, Plankennziffem und Flanungsmethoiden. Sie übergibt 
der Staatlichen Plankommission nach einem mit ihr abge- 
stimmten Programm die für die Ausarbeitung der Pläne zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR sowie die für die 
Kontrolle der Plandurchführung notwendigen statistischen 
Berichte und Analysen. Die SZS stellt den zentralen Staats
organen und den Räten der Bezirke und Kreise Informatio
nen aus ihrem Berichtswesen gemäß den Beschlüssen des 
Ministerraites für die Leitung und Planung zur Verfügung. 
Die SZS veröffentlicht wesentliche Ergebnisse der Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne und der gesellschaftlichen Entwick
lung.

(3) Die SZS sichert die Abrechnung der Fünf jahrpläne und 
Jahresvolkswirtschaftspläne sowie die Analyse der Realisie
rung der in diesen Plänen festgelegten Aufgaben und Ziele. 
Sie untersucht anhand statistischer Unterlagen die zielstrebige 
Verwirklichung der von der Partei der Arbeiterklasse be-


